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Filmstandort Görlitz. „Wir freuen uns sehr
über dieses neue Weiterbildungsangebot
und sehen darin eine sehr gewinnbrin-
gende Ergänzung für die Filmbranche und
den Drehort Görlitz gleichermaßen. Wir
sind optimistisch, dass wir den Teilneh-
menden mit der am Standort vorhande-
nen Praxisnähe und dem Görliwood-Flair
gute Voraussetzungen bieten können“,
sagt Octavian Ursu, Oberbürgermeister
der Stadt Görlitz, anlässlich des Starts
der Filmakademie. „Auf dem Weg hin zum
Filmproduktionsstandort wollen wir die
Wertschöpfung durch das Filmgewerbe
vor Ort deutlich erhöhen. Qualifizierte
Fachkräfte sind ein wichtiger Schlüssel
dafür und ein wichtiger Pluspunkt für
ganz Mitteldeutschland“.
Das Sächsische Staatsministerium für

Wissenschaft und Kunst fördert das Pro-
jekt. Auch die Mitteldeutsche Medienför-
derung GmbH (MDM) unterstützt das Vor-
haben.
Görlitz ist ein national und international
etablierter Drehort und war schon Kulisse
für über 120 Filmproduktionen in mehr als
60 Jahren. Um den Produktionsgesell-
schaften bestmögliche Bedingungen zu
bieten – insbesondere auch beim Drehen
unter Pandemie-Bedingungen – hat die
Stadt Görlitz seit 2021 das Filmbüro Gör-
litz eingerichtet und etabliert. Es ist bei
der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH
angesiedelt und operiert mit Unterstüt-
zung des Freistaates Sachsen vertreten
durch die Mitteldeutsche Medienförde-
rung GmbH. Mit dem umfangreichen und
sehr geschätzten Unterstützungsservice

des Filmbüros wurden 2021 u.a. fünf Pro-
duktionen betreut, darunter neue Folgen
der Krimiserie „Wolfsland“, „Ze Network“
mit David Hasselhoff und Henry Hübchen
sowie zwei Folgen der historischen Kauf-
haus-Serie „Torstraße 1“.  Darüber bietet
das Filmbüro u.a. Schulungsreihen an,
um die Filmkompetenz vor Ort weiter zu
erhöhen.

Nicht zuletzt vermarktet sich die Stadt
seit Jahren erfolgreich als Görliwood® bei
Filmtouristen und schließt damit die Wert-
schöpfungskette.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.saechsische-filmakademie.de   
www.filmbuero-goerlitz.de 
www.goerlitz.de/goerliwood 

Fortsetzung von Seite 1

Start der Görlitzer Filmakademie

Verschiedene Vertreterinnen und Vertreter
aus der jüdischen Gemeinschaft in Sachsen
waren zu einem Gespräch bei Oberbürger-
meister Octavian Ursu im Kleinen Saal des
Görlitzer Rathauses und haben in diesem
Zusammenhang die im Dezember ans Rats-
archiv der Stadt Görlitz übergebenen Teile
einer Thora-Rolle einer ersten gründlichen
Prüfung durch einen Sofer (Thora-Schrei-
ber) unterworfen. Thema des Gesprächs
war neben den Thora-Teilen auch der Status
einer möglichen Jüdischen Gemeinde in
Görlitz.

Laut Landesverband der Jüdischen Ge-
meinden in Sachsen ist die Jüdische Ge-
meinde in Görlitz zurzeit eine Gemeinde im
Aufbau. Aus diesem Grund gilt gegenwärtig
weiterhin die seit den Nachkriegsjahren
festgelegte Regelung, dass die Jüdische
Gemeinde zu Dresden als Rechtsnachfolger
der ehemaligen Jüdischen Gemeinde in
Görlitz agiert. Für alle religiösen Fragen ist
gegenwärtig Landesrabbiner Zsolt Balla aus
Leipzig Ansprechpartner.

Dr. Nora Goldenbogen, Vorsitzende des
Landesverbandes der Jüdischen Gemein-
den Sachsen: „Es ist wichtig, dass wir uns
alle hier in Görlitz zum Gespräch zusam-
mengefunden haben und miteinander im
Gespräch bleiben. Die Geschichte der Tho-
ra-Teile darf und muss uns Anlass dafür
sein, über die Zukunft jüdischen Lebens in
Görlitz nachzudenken und den weiteren
Aufbau einer Jüdischen Gemeinde in Görlitz
zu unterstützen.“

Zsolt Balla, Landesrabbiner des Freistaates
Sachsen: „Mit den gefundenen Teilen der
Thora-Rolle ist ein Teil jüdischen Lebens
nach Görlitz zurückgekehrt und soll mit da-
zu beitragen, eine lebendige Gemeinde auf-
zubauen und mit allen Bürgerinnen und Bür-
gern dies- und jenseits der Neiße in einen
gemeinsamen Austausch zu treten. Die sehr
gut erhaltenen Dokumente sollten Teil einer
neuen Thora-Rolle werden.“

Octavian Ursu, Oberbürgermeister der
Stadt Görlitz: „Nach der Übergabe im De-
zember 2021 sehen wir uns als Zwischen-
bewahrer der wertvollen Dokumentteile.
Sehr gern würden wir eine Ausstellung zum
Thema im Kulturforum Görlitzer Synagoge
organisieren, auch, um die Geschichte rund
um die Dokumentteile soweit wie möglich
zu dokumentieren und öffentlich zugänglich
zu machen. Die Entscheidung über den wei-
teren Umgang damit liegt jedoch bei den
jüdischen Vertreterinnen und Vertretern.
Diese wird die Stadt Görlitz selbstverständ-
lich abwarten und respektieren. Ich begrüße
ausdrücklich auch das vielfältige Engage-
ment für die Würdigung und den Neuaufbau
jahrhundertealter jüdischer Traditionen in
unserer Stadt. Als deutsch-polnische Euro-
pastadt tragen wir eine besondere Verant-
wortung für die Pflege und freie Entfaltung
unterschiedlicher Religionen und Konfes-
sionen“.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ge-
sprächs waren:

Zsolt Balla, Landesrabbiner des Freistaates
Sachsen und Mitglied des Vorstandes
der Orthodoxen Rabbinerkonferenz
Deutschland (ORD)

Shaul Nekrich, Rabbiner der Gemeinde
Kassel und Sofer (Thora-Schreiber)

Dr. Nora Goldenbogen, Vorsitzende des
Landesverbandes Sachsen der Jüdi-
schen Gemeinden und Direktoriumsmit-
glied des Zentralrats der Juden

Michael Hurshell, Vorsitzender der Jüdi-
schen Gemeinde Dresden

Alex Jacobowitz, Jüdische Gemeinde
Görlitz (im Aufbau)

Dr. Thomas Feist, Beauftragter der Sächsi-
schen Staatsregierung für das Jüdische
Leben in Sachsen

Octavian Ursu, Oberbürgermeister der
Stadt Görlitz

Siegfried Hoche, Ratsarchivar der Stadt
Görlitz

Dr. Markus Bauer, Vorsitzender des Förder-
kreises Görlitzer Synagoge e.V.

Hintergrund:
Das Ratsarchiv der Stadt Görlitz hat im De-
zember 2021 Teile einer vermutlich am 9.
November 1938 aus der Neuen Synagoge
verschwundenen Thora-Rolle durch den
Kunnerwitzer Pfarrer Uwe Mader übergeben
bekommen. Bei den Dokumentteilen han-
delt es sich um wichtige Abschnitte einer
Thora-Rolle, die mit einem scharfen
Schneidwerkzeug herausgetrennt worden
sind: Buch Genesis (1. Mose), Teile des Bu-
ches Numeri (4. Mose 35, 32 – 36,13) sowie
Teile des Deuteronomiums (5. Mose 1,1 –
11,6a – 10 Gebote).

Vertreter der jüdischen Gemeinschaft in Sachsen zum Gespräch bei Oberbürgermeister Ursu
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Stadt Görlitz tritt der
„Europäischen Charta für die
Gleichstellung von Frauen und
Männern auf lokaler Ebene“ bei

Am diesjährigen Internationalen Frauentag
trat die Stadt Görlitz der „Europäischen
Charta für die Gleichstellung von Frauen
und Männern auf lokaler Ebene“ mittels Un-
terzeichnung einer Verpflichtungsurkunde
bei. Dieser Beitritt wurde vom Görlitzer
Stadtrat in der Sitzung am 27. Mai 2021 be-
schlossen.
In den vergangenen Jahren wurden bereits
gleichstellungspolitische Maßnahmen er-
griffen. Jedoch ist ein ausgeglichenes Ver-
hältnis, das die Interessen aller Geschlech-
ter berücksichtigt, noch nicht erreicht. Da-
bei soll die Europäische Charta für Gleich-
stellung als konzeptueller Leitfaden dienen.
Die Unterzeichnung fand in einem würdigen
Rahmen statt. Sie wurde in der Sonderaus-
stellung „Weltenwanderer. Zeitgenössische
Kunst aus der Schenkung Sammlung Hoff-
mann“ durchgeführt, in der Werke weltweit
namhafter Künstlerinnen und Künstler wie
beispielsweise Andy Warhol, Marina Abra-
mović, Gerhard Richter und Helmut Newton
gezeigt werden.

Die Arbeitsgemeinschaft Historische Städte lobt zum siebenten Mal einen Bauherren-Preis
aus für

„Hervorragende Sanierung oder Neubau
im historischen Stadtkern in den Mitgliedsstädten“

Ziel der Auslobung ist es, die Möglichkeiten einer qualitätsvollen
Weiterentwicklung historischer Stadtkerne aufzuzeigen.

Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt sind private Bauherren
sowie öffentliche und private Institutionen,
die im Zeitraum 2018 bis 2022 im Bereich
des historischen Stadtkerns einer der Mit-
gliedsstädte eine Gebäudesanierung durch-
geführt oder einen Neubau errichtet haben.
Die Maßnahmen müssen bei Anmeldung
abgeschlossen sein. Pro Teilnehmer können
maximal zwei Arbeiten eingereicht werden.
Diese sind bis zum 30.06.2022 einzurei-
chen.

Einzureichende Unterlagen
Für die Teilnahme am Bauherrenpreis 2022
ist ein Poster im Format DIN A1 in dem von
der AG vorgegeben Layout (wird auf Anfra-
ge zur Verfügung gestellt) einzureichen.
Mit Hilfe von Plänen, Fotos und Illustratio-
nen sowie textlichen/graphischen Ergän-
zungen soll die Maßnahme anschaulich dar-
gestellt werden. Wünschenswert sind
Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Fotos der
Außenansichten bzw. eine Darstellung, die
die Beziehung zum Umfeld erkennen lässt
sowie eine kurze Erläuterung des Vorhabens
mit Angaben zur Nutzung (vor- her/nach-
her), persönlichem Engagement, besonde-
rer Nutzungsbedingungen etc.
Für jeden Wettbewerbsbeitrag ist nur ein
Poster zulässig. Das Poster bitte digital als
pdf-Datei zur Verfügung stellen und den
Teilnahmebogen vollständig ausgefüllt und
unterschrieben einreichen.

Abgabeadresse
Stadtverwaltung Görlitz
Amt für Stadtentwicklung
Hugo-Keller-Straße 14
02826 Görlitz
Email: stadtentwicklung@goerlitz.de (nicht
für Teilnahmebogen)

Bei Rückfragen oder weiterem Informa -
tionsbedarf wenden Sie sich bitte an das
Sachgebiet Städtebau, M. Popielarz, 
Tel. 03581/67 2633, 
E-Mail:  m.popielarz@goerlitz.de

Bewertungskriterien
Maßgeblich für die Bewertung ist der Ge-
samteindruck des eingereichten Projektes
im Hinblick auf die Vorbildwirkung für das
Bauen in der historischen Altstadt. Dabei
finden folgende Kriterien besondere Be-
rücksichtigung:
–    Engagement der Bauherrin/ des Bauher-

ren
–    Beitrag zur funktionalen Stärkung der

Altstadt

–    architektonische oder bautechnische
Lösung

–    Antwort auf die Gebietsstruktur und
stadträumliche Relevanz

–    innovative Eigentümer-/Nutzer- oder
Realisierungsmodelle

Preise
Vergeben werden ein Bauherrenpreis und
zwei Anerkennungen. Als Preisgeld stehen
für jede Stadt 2.500,00 € zur Verfügung.

Die Preisträgerin bzw. der Preisträger erhält
neben dem Preisgeld in Höhe von 1.500,00
€ eine Bronzeplakette der Arbeitsgemein-
schaft Historische Städte, die außen am Ge-
bäude angebracht werden soll, und eine Ur-
kunde. Die Anerkennungen sind mit je
500,00 € dotiert. Öffentliche Institutionen
erhalten nur die Plakette.

Verfahren
Jede Mitgliedsstadt bildet eine örtliche Jury.
Diese wählt aus den eingereichten Beiträ-
gen drei Objekte aus, die der Schlussjury
vorgestellt werden.

Die Jury des Gesamtwettbewerbsverfah-
rens besteht aus den Stadtoberhäuptern
der sechs Mitgliedsstädte, den zuständigen
Dezernentinnen und Dezernenten oder von
Ihnen bevollmächtigten Vertreterinnen und
Vertretern. Die Sitzung dieser Jury findet im
Rahmen der Tagung der Arbeitsgemein-
schaft Historische Städte am 7. Oktober
2022 in Stralsund statt. Die Mitgliedsstädte
informieren anschließend die jeweiligen Teil-
nehmenden über die Ergebnisse. Die Preis-
verleihung selbst erfolgt in der jeweiligen
Stadt.

Die Teilnehmenden erklären sich mit der Ver-
öffentlichung der eingereichten Poster in der
örtlichen Presse und auf der Homepage der
AG Historische Städte und der sechs Mit-
gliedsstädte sowie der namentlichen Nen-
nung der Bauherren und des Architekten
einverstanden. Die Bildrechte der einge-
reichten Fotos sind im Rahmen der o.g. Ver-
öffentlichung unentgeltlich zur Verfügung zu
stellen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Arbeitsgemeinschaft Historische Städte
Stadt Görlitz

Hartmut Wilke 
Amtsleiter Amt für Stadtentwicklung

In Gedenken an das Ende des
Zweiten Weltkrieges: Deutsch-
Polnische Erinnerungsdiskurse

Der 8. Mai 1945 markiert die Befreiung vom
Nationalsozialismus und das Ende des
Zweiten Weltkrieges. Zur Erinnerung an das
Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa vor
77 Jahren richtet ein breites Kooperations-
netzwerk der Europastadt Görlitz-Zgorzelec
in den Monaten April und Mai mehrere Ge-
denk- und Kulturveranstaltungen aus.
Mit Ausstellungen, Führungen sowie Work-
shops wird an die Kriegstoten sowie die Op-
fer der NS-Verbrechen erinnert. Im Fokus
dieser Veranstaltungsformate stehen dabei
die Aufarbeitung und das Sichtbarmachen
persönlicher Geschichten und Tragödien
der Opfer, der Überlebenden sowie deren
Angehörigen.

Programm:
Auf der Internetseite der Stadt Görlitz
www.goerlitz.de/gedenkwochen finden Sie
alle Ausstellungs- und Veranstaltungstermi-
ne sowie weitere Informationen und Hinter-
gründe.
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Der „Meridian des Ehrenamtes“, mit dem
die Stadt Görlitz jedes Jahr Persönlichkeiten
würdigt, die sich durch vorbildliches gesell-
schaftliches Engagement auszeichnen, hat
in der Stadt Görlitz eine lange Tradition. Mit
dem Preis wurden bereits viele ehrenamtlich
Tätige und engagierte Bürgerinnen und Bür-
ger ausgezeichnet. 
Den Preisträgerinnen und Preisträgern des
Jahres 2022 soll eine neu gestaltete Aus-
zeichnung überreicht werden. Aus diesem
Grund ruft die Stadt Görlitz Künstlerinnen
und Künstler, Handwerkerinnen und Hand-
werker sowie alle kreativen Menschen aus
der Region auf, sich mit ihren besonderen,
kreativen und fantasievollen Ideen zur Um-
setzung und Gestaltung des Preises zu be-
werben. Es werden individuelle Vorschläge
gesucht.

Folgende Kriterien sind zu erfüllen:
•    Die Gestaltung der Auszeichnung soll

den 15. Meridian als Thema aufnehmen
und visualisieren. 

•    An der Auszeichnung muss eine gut les-
bare Gravur/Beschriftung mit folgenden
Angaben möglich sein: „Meridianpreis-
träger 2022“ sowie der jeweils aktuelle
Vorname und Name der Preisträgerin
oder des Preisträgers. 

•    Die Auszeichnung sollte die Maße 30 x
30 cm nicht überschreiten. 

•    Die Siegerin oder der Sieger des Ideen-
wettbewerbs wird mit der Herstellung
der Auszeichnung beauftragt.

•    Die Kosten für die Herstellung ein-
schließlich Gravur der Auszeichnungen
sollten 100 Euro pro Auszeichnung nicht
überschreiten.

•    Die Lieferung der fünf Auszeichnungen
muss nach Auftragserteilung spätestens
bis Ende der 46. Kalenderwoche des
Jahres erfolgen.

Ebenso werden Informationen zur Herstel-
lungsdauer und zum Preis bei einer Ferti-
gung von fünf Stück pro Jahr inklusive aller
anfallenden Kosten bei einer nachträglichen
Gravur, welche frontseitig anzubringen ist,
benötigt.
Wir freuen uns über Ihre Vorschläge für die
Neugestaltung des „Meridian des Ehrenam-
tes“.  Bitte reichen Sie bis zum 15. Juni
2022 ein Musterexemplar (bzw. Muster-
exemplare) im Rathaus Görlitz, Untermarkt
6–8, 02826 Görlitz – Büro des Oberbürger-
meisters/Zimmer 103
ein. 
Über die eingereichten Kunstwerke befindet
zunächst eine Jury aus Oberbürgermeister
und Fraktionsvorsitzenden des Görlitzer
Stadtrates. Anschließend werden die Görlit-
zer Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit
haben, im Internet über die Vorschläge ab-
zustimmen.
Die Siegerin oder der Sieger des Ideenwett-
bewerbs erhält eine Prämie in Höhe von 250
Euro und wird mit der Herstellung des neuen
„Meridian des Ehrenamtes“ für 2022 und
den folgenden Jahren beauftragt. Der oder
die Zweitplatzierte bekommt 150 Euro als
Preisgeld und der oder die Drittplatzierte er-
hält 100 Euro. 

Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen
Auch in diesem Jahr wird wieder der „Meri-
dian des Ehrenamtes“ an besonders enga-
gierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt

„Meridian des Ehrenamtes“: Bürgerinnen und Bürger geben dem Preis eine neue Gestalt

verliehen. Es kann sich dabei um Personen
oder Gruppen handeln, die in Kirchgemein-
den, Bürgerinitiativen und Selbsthilfegrup-
pen oder auch im Gemeinwesen eine be-
deutende, gemeinnützige Aufgabe erfüllen
und sich durch vorbildliches bürgerschaftli-
ches Engagement auszeichnen.
Die Ehrung erfolgt im Zeitraum um den
5. Dezember anlässlich des „Tag des Ehren-
amtes“ und wird vom Oberbürgermeister
vorgenommen. Die Vorschläge sind bitte
schriftlich und mit ausführlicher Begrün-
dung bis zum 30. August 2022 einzureichen
an Stadtverwaltung Görlitz

Büro des Oberbürgermeisters
Untermarkt 6–8, 02826 Görlitz

bzw. per E-Mail an: presse@goerlitz.de.
Über die eingereichten Vorschläge der aus-
zuzeichnenden Personen befindet der
Stadtrat.

Die Verleihung des „Meridian des Ehrenam-
tes“ erfolgt mit freundlicher Unterstützung
der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien.

Görlitzer Plätze werden bepflanzt

Am 22. März 2022 starteten die Gärtnerinnen und Gärtner des Städ-
tischen Betriebshofes mit der Pflanzung der Frühjahrsblumen auf
dem Post- und Marienplatz. Es wurden Bänder aus 5.000 Stiefmüt-
terchen in orange, gelb und zitronengelb gepflanzt. Die Beete auf
dem Wilhelmsplatz folgten dann am Donnerstag, den 24. März
2022. In organischen Formen, die an Pflanzenzellen erinnern, kom-
men knapp 12.000 Stiefmütterchen in Orange, Blau und Zitronen-
gelb zum Einsatz.

Bereits im vergangenen Herbst wurden durch die Gärtnerinnen und
Gärtner auf den Plätzen über 5.000 Blumenzwiebeln aus Kaiserkro-
nen, Narzissen und Tulpen gesteckt.

Frühjahrspflanzen gesamt: 18.000 Stück
Blumenzwiebeln gesamt: 5.000 Stück
Planung: Stadtverwaltung Görlitz/ SG Straßenbau und Stadtgrün
Pflanzung und Pflege: Stadtverwaltung Görlitz/ Städtischer Be-
triebshof
Pflanzenanzucht: Gartenbaubetrieb Halke, Niesky 

Die Frühjahrsblumen auf dem Wilhelmsplatz werden 2022 in einer
zellenartigen Struktur bepflanzt. 
Ausschnitt Pflanzplan – SG Straßenbau und Stadtgrün 2021 
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gendlichen nach § 47a SächsGemO, Erhebung von Einwendungen
bei Erlass der Haushaltssatzung nach § 76 SächsGemO), sollen
nach dieser Satzung auch andere Instrumente zum Einsatz kom-
men, die Bürgerbeteiligung bei der Erarbeitung von Inhalten, zur
Meinungsabfrage oder zur Konfliktlösung ermöglichen. Entspre-
chende Instrumente der Bürgerbeteiligung sind beispielhaft in Anla-
ge 1 zu dieser Satzung aufgeführt.
Abschnitt 2: Vorhabenbezogene Beteiligung

§ 4 Anwendungsbereich
Vorhabenbezogene Beteiligung im Sinne dieser Satzung ist möglich
für Angelegenheiten der Stadt Görlitz, für die der Stadtrat gemäß
§ 28 Abs. 1 SächsGemO zuständig ist, mit Ausnahme der Angele-
genheiten des § 24 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO.

§ 5 Frühzeitige Information (Vorhabenliste)
Um eine sehr frühzeitige Information der Öffentlichkeit bzw. Bürger-
schaft zu ermöglichen, erstellt der Oberbürgermeister auf Basis des
beschlossenen Haushaltes und weiterer langfristiger Planungen ei-
ne Vorhabenliste. Es werden Vorhaben aufgenommen, bei denen
ein Interesse oder die Betroffenheit einer Vielzahl von Einwohnerin-
nen und Einwohnern unterstellt werden kann oder ein Bürgerbeteili-
gungsverfahren bereits vorgesehen ist. Dabei soll dafür Sorge
getragen werden, dass Vorhaben so früh wie möglich vor der Erst-
beratung in einem Bürgerrat, Ortschaftsrat oder gemeinderätlichen
Gremium in die Vorhabenliste aufgenommen und veröffentlicht wer-
den. Die Vorhabenliste ist unmittelbar nach ihrer Aufstellung auf der
Homepage der Stadt Görlitz zu veröffentlichen und ständig zu ak-
tualisieren. Über den Inhalt der Vorhabenliste und den Arbeitsstand
der Beteiligungsverfahren sind der Technische Ausschuss und der
Verwaltungsausschuss halbjährlich zu informieren. Verantwortlich
für Aktualisierung und Pflege der Vorhabenliste ist die Koordinie-
rungsstelle Bürgerbeteiligung. 

§ 6 Anregung von Bürgerbeteiligung
(1)  Ein Tagesordnungspunkt auf Anregung eines Bürgerbeteili-

gungsverfahrens kann spätestens für die übernächste Sitzung
des Stadtrates beantragt werden

     (a)  aus der Mitte des Stadtrates nach § 36 Abs. 5 SächsGemO
oder durch die Verwaltung

     (b)  im Rahmen eines Einwohnerantrages nach § 23 SächsGemO
(2)  Der Oberbürgermeister unterrichtet den Stadtrat gemäß § 52

Abs. 5 SächsGemO darüber,
     (a)  wenn ein Ortschaftsrat, ein Bürgerrat nach Abschnitt 3 dieser

Satzung, ein Beirat gemäß § 13 der Hauptsatzung oder eine/ein
Beauftrage/r gemäß § 18 der Hauptsatzung bei einer Gemein-
deangelegenheit ein Bürgerbeteiligungsverfahren anregt,

     (b)  wenn ein gemeinnütziger Verein, der seit mindestens 5 Jah-
ren im Vereinsregister eingetragen und nach seiner Satzung
verpflichtet ist, sich für die öffentlichen Belange seines Orts-
teils bzw. Beteiligungsraumes nach Abschnitt 3 dieser Sat-
zung einzusetzen, durch einen Beschluss der Mitgliederver-
sammlung Bürgerbeteiligung an einem Vorhaben in dem je-
weiligen Beteiligungsraum anregt, 

     (c)  wenn 300 Einwohnerinnen oder Einwohner ab 16 Jahren ei-
ne Anregung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens unterzeich-
nen und einen Sprecher bzw. eine Sprecherin sowie einen
Vertreter bzw. eine Vertreterin benannt haben. Dazu ist eine
Liste mit vollständigem Namen, Adresse und Unterschrift der
Unterzeichnenden zu führen und der Koordinierungsstelle
(§ 2) vorzulegen.

     In diesen Fällen kann der Oberbürgermeister von sich aus einen
entsprechenden Tagesordnungspunkt für die nächste Sitzung
des Stadtrates aufnehmen oder der Stadtrat kann dies aus sei-
ner Mitte beantragen (§ 36 Abs. 5 SächsGemO).

(3)  Der Stadtrat entscheidet in öffentlicher Sitzung über die Einlei-
tung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens. Die Ablehnung der
Einleitung soll begründet werden. Die Initiatoren des Bürgerbe-
teiligungsverfahrens werden über die Entscheidung des Stadt-
rates binnen 2 Wochen durch die Koordinierungsstelle schriftlich
informiert. 

§ 7 Zuständigkeit und Durchführung von
Bürgerbeteiligungsverfahren

(1)  Für die Planung und Durchführung von Bürgerbeteiligungsver-
fahren (inkl. Kostenrahmen und Fristen) ist der Oberbürgermei-
ster in Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle (§ 2) ver-
antwortlich.

(2)  In einem kooperativen Prozess unter angemessener Einbezie-
hung von Vertreterinnen und Vertretern aus dem Ortsteil oder
Beteiligungsraum und/oder in der Sache aktiven Gruppierungen,
Initiativen oder Vereinen ist ein Verfahren zur Beteiligung zu kon-
zipieren. Die zuständigen Gremien der Stadt werden rechtzeitig
zum Verfahren informiert. 

(3)  Der Stadtrat soll, soweit nicht besondere Umstände dies erfor-
dern, bis zum Vorliegen des Ergebnisses des Bürgerbeteili-
gungsverfahrens in der Sache nicht entscheiden. Das Eilent-
scheidungsrecht des Oberbürgermeisters (§ 52 Abs. 4 Sächs-
GemO) bleibt unberührt.

§ 8 Mitteilung und Folgen des Ergebnisses des
Bürgerbeteiligungsverfahrens

(1)  Vom Ergebnis des Bürgerbeteiligungsverfahrens ist der Stadtrat
unverzüglich zu unterrichten. Der Stadtrat soll nach Maßgabe
des § 44 Abs. 1 und 3 SächsGemO sachkundigen Einwohnern
und Sachverständigen Rederechte gewähren. 

(2)  Das Ergebnis des Bürgerbeteiligungsverfahrens fließt in die wei-
teren Beratungen des Stadtrats ein. Das Entscheidungsrecht
nach § 28 Abs. 1 SächsGemO bleibt unberührt. 

(3)  Für die Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner gilt
§ 11 SächsGemO entsprechend. Dabei sollen die getroffenen
Entscheidungen insbesondere für die beteiligten Einwohnerin-
nen und Einwohner nachvollziehbar dargestellt werden.

§ 9 Kostentragung
Die Kosten eines nach obigen Verfahrensregeln durchgeführten Be-
teiligungsverfahrens trägt die Stadt.

§ 10 Bürgerbeteiligung bei verbindlicher Bauleitplanung
(1)  Für Bürgerbeteiligung bei verbindlichen Bauleitplänen gelten die

Vorschriften dieser Satzung, soweit die Vorschriften des BauGB
nicht entgegenstehen. 

(2)  Für die Aufstellung von Bebauungsplänen ist Bürgerbeteiligung
im BauGB gesetzlich vorgesehen. Deshalb ist § 6 der Satzung
hier nicht anwendbar. 

(3)  Die Zuständigkeit für die Planung des Beteiligungsverfahrens ergibt
sich aus § 7 (1) der Satzung. Bei der Erstellung des Beteiligungsver-
fahrens ist für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3
Abs. 1 Satz 1 BauGB darauf zu achten, dass keine Beschränkung
der zu beteiligenden Bürgerinnen und Bürger erfolgen darf. 

(4)  Im Falle eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes im Sinne
von § 12 BauGB trägt – abweichend von § 9 der Satzung – in der
Regel der Vorhabenträger die Kosten der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung. Dies soll im Rahmen einer gesonderten Verein-
barung mit dem Vorhabenträger geregelt werden. 

Abschnitt 3: Stadtteilbezogene Beteiligung
§ 11 Grundlagen

(1)  Die Stadtteilbezogene Beteiligung soll den Einwohnerinnen und
Einwohnern die Möglichkeit geben, in einem klar definierten
Rahmen und Verfahren Entscheidungen für ihr unmittelbares
Wohnumfeld treffen zu können. Hierzu wird das gesamte Stadt-
gebiet in Beteiligungsräume untergliedert und jedem Beteili-
gungsraum ein Budget zugeordnet. Ein von den Einwohnerinnen
und Einwohnern des Beteiligungsraumes gewählter Bürgerrat
entscheidet über die Verwendung des Budgets. 

(2)  Ausgenommen von den Bestimmungen dieses Abschnitts sind
die gemäß §§ 65 ff SächsGemO i. V. m. § 21 Hauptsatzung gebil-
deten Ortsteile/Ortschaften. Diese verfügen auf gesetzlicher
Grundlage (SächsGemO) und auf Grundlage der Hauptsatzung
bereits über vergleichbare und weitergehende Rechte, Befugnis-
se und Möglichkeiten. Die Etablierung neuer (paralleler) Struktu-
ren wird für diese daher nicht als notwendig erachtet. 
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§ 12 Beteiligungsräume
(1)  Mit Ausnahme der Ortsteile und Ortschaften wird das Stadtge-

biet der Großen Kreisstadt Görlitz in acht Beteiligungsräume auf-
geteilt, in denen über ein Budget verfügt werden kann. 

(2)  Es werden die Beteiligungsräume Klingewalde/Historische Alt-
stadt/Nikolaivorstadt, Königshufen, Innenstadt West, Innenstadt
Ost, Rauschwalde, Südstadt, Biesnitz und Weinhübel gebildet. 

(3)  Die genaue Aufteilung für die Beteiligungsräume ist in Anlage 2
(Straßenverzeichnis inkl. Stadtteilkarten) enthalten.

§ 13 Vertretung der 
Beteiligungsräume/Bürgerversammlung

(1)  Die Beteiligungsräume werden durch einen Bürgerrat vertreten. 
(2)  Die Bürgerräte entscheiden auf Vorschlag der Einwohnerinnen

und Einwohner in öffentlicher Sitzung über die Verwendung des
Budgets im jeweiligen Beteiligungsraum. Während der Entschei-
dung in öffentlicher Sitzung muss der Bürgerrat beschlussfähig
sein. Der Bürgerrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der
gewählten Vertreter anwesend ist. Die Entscheidung ist schrift-
lich zu dokumentieren. Im Vorfeld der Beschlussfassung ist über
die Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung eine Stellungnahme
der Verwaltung zur Durchführbarkeit der Projekte einzuholen. 

     Jedes Mitglied des Bürgerrates hat eine Stimme. Bei Stimmen-
gleichheit gilt der Vorschlag als abgelehnt. Der oder die Vor-
schläge mit den meisten Stimmen werden im Rahmen des zur
Verfügung stehenden Budgets umgesetzt. Für seine aktive Ar-
beit im Beteiligungsraum kann der Bürgerrat bis zu 10% maxi-
mal jedoch 500 EUR des Budgets verwenden. 

     Näheres regelt die in § 14 Abs. 3 genannte Handlungsempfehlung.
Die Handlungsempfehlung soll ebenfalls weitergehende verfah-
rensmäßige Festlegungen, wie etwa Fristen oder Termine für die
Einreichung von Projektvorschlägen, die Durchführbarkeitsstel-
lungnahmen der Verwaltung, die Projektentscheidung der Bürger-
räte und die Umsetzung und Abrechnung der Projektideen sowie
auch Vorgaben zu anderen formalen Anforderungen enthalten.

(3)  Die Bürgerräte bestehen aus mindestens drei und höchstens
sieben Personen. Sie werden von der Bürgerversammlung für 3
Jahre gewählt und haben die ihnen mit dieser Satzung übertra-
genen Aufgaben politisch neutral, uneigennützig, verantwor-
tungsbewusst und unter Beachtung einer gleichberechtigten
Beteiligung aller im jeweiligen Beteiligungsraum vertretenen In-
teressengruppen auszuüben. 

     Wahlberechtigt und wählbar sind alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner des Beteiligungsraumes, die das 16. Lebensjahr voll-
endet haben und ihre Einwohnerschaft im Beteiligungsraum
durch Personalausweis bzw. sonstige Legitimationsdokumente
ausreichend nachgewiesen haben. 

     Gewählt wird mittels Stimmzettel nach den Grundsätzen der
Mehrheitswahl. Gewählt sind die Personen mit den höchsten
Stimmzahlen in der Reihenfolge dieser Zahlen, welche minde-
stens 25 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen
konnten. Bei Stimmengleichheit hinsichtlich des letzten oder der
letzten zu vergebenden Sitze entscheidet das Los. 

(4)  Bürgerversammlungen finden einmal jährlich statt und werden
vom Bürgerrat des Beteiligungsraumes mit Unterstützung der Ko-
ordinierungsstelle Bürgerbeteiligung organisiert. Hierzu sind alle
Einwohnerinnen oder Einwohner des jeweiligen Beteiligungsrau-
mes eingeladen. Die Bekanntmachung der Bürgerversammlung
erfolgt im Amtsblatt und auf der Homepage der Stadt Görlitz.

(5)  Die Bürgerräte leiten die Bürgerversammlungen. Sie bestimmen
hierzu aus ihren Reihen eine Sitzungsleitung.

(6)  Sollte in einem Beteiligungsraum kein Bürgerrat gebildet werden,
bestimmt die jährlich stattfindende Bürgerversammlung über die
Verwendung des Beteiligungsraumbudgets. Stimmberechtigt
sind alle Einwohnerinnen und Einwohner des Beteiligungsraumes
die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Diese Bürgerversamm-
lungen werden durch die Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung
organisiert und geleitet. Hierzu sind alle Einwohnerinnen oder
Einwohner des jeweiligen Beteiligungsraumes eingeladen. Die
Bekanntmachung der Bürgerversammlungen erfolgt im Amts-
blatt und auf der Homepage der Stadt Görlitz.

(7)  Kann eine gewählte Vertreterin oder ein gewählter Vertreter des
Bürgerrates das Amt des Bürgerrates vor Ablauf der Wahlperi-
ode aus wichtigen Gründen nicht mehr ausüben, ist ein Rücktritt
möglich. Die Niederlegung der Bürgerratstätigkeit ist der Koordi-
nierungsstelle Bürgerbeteiligung schriftlich anzuzeigen und aus-
reichend zu begründen. Mit schriftlicher Bestätigung der Nieder-
legung der Bürgerratstätigkeit durch den Oberbürgermeister en-
det die Tätigkeit. Aus dem Bürgerrat scheiden die Mitglieder aus,
bei denen während der Wahlperiode der Verlust der Wählbarkeit
eintritt. 

(8)  Sind während einer Wahlperiode noch nicht alle Plätze in einem
Bürgerrat besetzt oder treten Bürgerräte während der Wahlperi-
ode zurück bzw. scheiden aus, ist eine Nachwahl geeigneter
Personen möglich. Die Nachwahl ist in einer öffentlichen Sitzung
durchzuführen. Die Bekanntmachung der Sitzung erfolgt im
Amtsblatt und auf der Homepage der Stadt Görlitz. Die Amtszeit
der dann nachgewählten Bürgerräte endet mit Ablauf der Wahl-
periode des Bürgerrates. Für das Wahlverfahren gilt § 13 (3) ent-
sprechend.

§ 14 Projektvorschläge
(1)  Vorschläge für die Verwendung des Budgets in den Beteili-

gungsräumen können bei der Stadt Görlitz (Koordinierungsstelle
Bürgerbeteiligung) bzw. dem Bürgerrat des jeweiligen Beteili-
gungsraumes abgeben werden. Die Abgabe der Vorschläge
kann schriftlich oder über das Internet bei der Stadt Görlitz
(Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung) unter buergerbeteil-
gung@goerlitz.de bzw. dem Bürgerrat des Beteiligungsraumes
erfolgen. Die Stadt Görlitz hat dazu für jeden Beteiligungsraum
einen Internetkontakt (buergerbeteiligung-xy@goerlitz.de) eta-
bliert, über welchen die Einwohnerinnen und Einwohner ihren
Bürgerrat kontaktieren können. Es werden nur Vorschläge mit
vollständigem Namen und der Adresse des Einreichers berück-
sichtigt. 

(2)  Alle Einwohnerinnen oder Einwohner können zudem in Bürger-
versammlungen Vorschläge für die Verwendung des Budgets
machen. 

(3)  Projekte im Sinne der Bürgerbeteiligung sollten identitätsför-
dernd und langfristig angelegt sein, in den öffentlichen Raum
hineinwirken und unter Mitwirkung der Bürgerschaft realisiert
werden. Projekte ohne Außenwirkung und ohne Mehrwert für die
Bürgerschaft sind keine Projekte im Sinne dieser Satzung. Nähe-
res regelt eine jährlich fortzuschreibende Handlungsempfehlung,
die von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit den Bürgerräten
zu erarbeiten und vom Verwaltungsausschuss zu bestätigen ist.

§ 15 Budget der Beteiligungsräume
Im Haushalt der Großen Kreisstadt Görlitz wird für jedes Haushalts-
jahr ein Beteiligungsraumbudget bereitgestellt. Jedem Beteiligungs-
raum wird darin ein Budget i. H. v. 1 €/Einwohner/Jahr zugeordnet.
Stichtag zur Einwohnerzahlermittlung/Beteiligungsraum ist der
31.12. des Vorjahres. Es ist darauf zu achten, dass das Budget im
Sinne der Vielfalt der Einwohnerschaft eingesetzt wird. 

§ 16 Aufgaben der Koordinierungsstelle/Verwaltung
(1)  Die Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung und die Verwaltung

beraten und unterstützen die Bürgerräte bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben.

(2)  Die Umsetzung der beschlossenen Projekte obliegt den Bürger-
räten. Eine enge Abstimmung mit den Fachbereichen zu Projek-
ten, die Verwaltungshandeln bedürfen, wird vorausgesetzt. Die
Umsetzung sollte bis zum Ende des laufenden Jahres abge-
schlossen sein. Sollte die Ausführung nicht möglich sein, so ist
dies zu begründen. 

(3)  Bürgerrat und Koordinierungsstelle Bürgerbeteiligung informie-
ren sich gegenseitig und umgehend über die Umsetzung der
Projekte. 

(4)  Über die Umsetzung der Projekte werden die Einwohnerinnen
und Einwohner informiert. Dies erfolgt über die Homepage der
Stadt Görlitz und gegebenenfalls über das Amtsblatt, die Lokale
Presse und weitere Medien.
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1.1.) Anlage 1 – Bürgerbeteiligungsinstrumente

Auswahl von Bürgerbeteiligungsinstrumenten zur Erarbeitung
von Projektinhalten (§ 3 der Satzung zur Bürgerschaftlichen Be-
teiligung)
–    Arbeitsgruppe – Bearbeitung einer gemeinsamen Aufgabe

durch mehrere Personen
–    Konsensuskonferenz – Bearbeitung brisanter Themen durch

interessierte Laien mit Unterstützung durch sachverständige
Personen, Ausloten der öffentlichen Meinung zu einer bestimm-
ten Fragestellung

–    Kreativworkshop – Entwicklung gemeinsamer Ideen, Problem -
lösung, Erarbeitung von Konzepten oder reine Wissensvermitt-
lung

–    Open Space – Bearbeitung komplexer Fragestellungen mit einer
großen Zahl an Beteiligten

–    Planungszelle – Erstellung eines „Bürgergutachtens“, das auf
eigenen Erfahrungen und eigenem Wissen basiert, Unterstüt-
zung durch sachverständige Personen

–    Projektgruppe – Umsetzung eines konkreten Projekts
–    Workshop – Entwicklung gemeinsamer Ideen, Problemlösung,

Erarbeitung von Konzepten oder reine Wissensvermittlung
–    Zukunftswerkstatt – Entwicklung von Zukunftsvisionen, z. B. bei

der Erstellung von Leitbildern, Entwicklungsszenarien, Zukunfts-
projekten

Bürgerbeteiligungsinstrumente zur Einholung eines Meinungs-
bildes 
–    Bürgerpanel – repräsentative Befragung, die wiederholt werden

kann
–    Bürgerforum – Information einer größeren Zahl von Bürgern

über ein konkretes Beteiligungsthema
–    Bürgerversammlung – offene angekündigte Informations- und

Diskussionsveranstaltung

Abschnitt 4: Schlussbestimmungen
§ 17 In-Kraft-Treten

(1)  Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung zur Bürgerschaftlichen Beteiligung

in der Großen Kreisstadt Görlitz vom 26.06.2015 (veröffentlicht
im Amtsblatt der Stadt Görlitz Nr. 7 vom 21.07.2015), geändert
durch die 1. Satzung zur Änderung der Satzung zur Bürger-
schaftlichen Beteiligung in der Großen Kreisstadt Görlitz vom
22.12.2017 (veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Görlitz Nr. 1
vom 16.01.2018) außer Kraft.

Görlitz, den 04.04.2022
Octavian Ursu, Oberbürgermeister

Hinweis:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO
zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1.   die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.   Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.   der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-

GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.   vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
     a)   die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat

oder
     b)   die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-

über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 SächsGemO
geltend gemacht worden, so kann nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz
1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend
machen.

Bürgerbeteiligungsinstrumente bei gegensätzlichen Interes-
senlagen
–    Mediation – strukturierte Bearbeitung von Konflikten bei kon-

kreten Planungsverfahren und Problemstellungen
–    Runder Tisch – Erarbeitung einer möglichst auf Konsens ausge-

richteten Lösung zu kontroversen Fragen mit unterschiedlichen
Interessengruppen

1.2) Anlage 2 – Straßenverzeichnis inkl. Stadtteilkarten
(§ 12 Satzung zur Bürgerschaftlichen Beteiligung)

Albrecht-Thaer-Straße
Am Berge
Am Loenschen Gut
Amselgrund
An der Sternwarte
Auenweg
Aufgangsstraße
Beethovenstraße
Biesnitzer Straße 42-45
Drosselstraße
Fahrstraße
Fliederweg
Friedersdorfer Straße
Friesenstraße
Gerberaweg
Geschwister-Scholl-Strasse
Goldregenweg
Grenzweg 1-63 (ungerade HNR)
Grundstraße
Hermann-Löns-Straße
Holunderweg
Johann-Sebastian-Bach-Straße
Kastanienallee 1–26
Kleine Grundstraße

Königshainer Straße
Landgutweg
Landhausstraße
Lerchenstraße
Lilienweg
Lindenstraße
Lupinenweg
Mozartstraße
Neue Straße
Nordstraße
Pfaffendorfer Weg
Plantagenweg
Promenadenstraße
Quellweg
Richard-Struhl-Straße
Robert-Schumann-Straße
Schlaurother Straße 1–31b (un-
gerade HNR), 2–8 (gerade HNR)
Schönbergerstraße
Südoststraße
Talstraße
Thomas-Müntzer-Ring
Walther-Rathenau-Straße 1–99
Wiesenweg

Straßenverzeichnis Bürgerbeteiligungsraum Biesnitz

Am Stadtpark
An der Obermühle
Augustastraße
Bahnhofstraße 20–79
Bergstraße 3–6
Berliner Straße
Bismarckstraße
Blockhausstraße
Blumenstraße
Brückenstraße
Demianiplatz 8–35
Dr.-Friedrichs-Straße
Dr.-Kahlbaum-Allee
Dresdener Straße
Elisabethstraße 27–43
Emmerichstraße
Furtstraße
Gartenstraße
Gobbinstraße
Hartmannstraße
Heynestraße
Hospitalstraße
Jakob-Böhme-Straße 1
Jakobstraße
James-von-Moltke-Straße
Johannes-Wüsten-Straße

Joliot-Curie-Straße
Kleine Konsulstraße
Konsulplatz
Konsulstraße
Krölstraße 1–26
Leipziger Straße 1–7, 36–47
Lindenweg
Louis-Braille-Straße
Luisenstraße 1a–11
Marienplatz 1–6
Mühlweg
Otto-Buchwitz-Platz 1, 3, 5, 7
Otto-Müller-Straße
Parkstraße
Postplatz
Querstraße
Salomonstraße
Schillerstraße
Schulstraße
Schützenstraße
Schützenweg
Sohrstraße
Struvestraße
Theodor-Körner-Straße
Uferstraße 7–30
Wilhelmsplatz

Straßenverzeichnis Bürgerbeteiligungsraum Innenstadt Ost
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Am Brautwiesentunnel
Am Flugplatz
An der Weißen Mauer
Bahnhofstraße 1–18, 100
Bautzener Straße
Brautwiesenplatz
Brautwiesenstraße
Brunnenstraße
Christoph-Lüders-Straße
Cottbuser Straße
Demianiplatz 38–42, 44–55
Friedhofstraße
Girbigsdorfer Straße 1, 3, 5e, 49
Grüner Graben 1–17
Heilige-Grab-Straße 1–85
Hildegard-Burjan-Platz
Hilgerstraße
Hohe Straße
Jahnstraße
Jochmannstraße
Krölstraße 32–55
Kummerau

Landeskronstraße 8–35
Leipziger Straße
Liebighöhe
Liebigstraße
Lilienthalstraße
Löbauer Straße
Luisenstraße 14–21
Lutherplatz
Mittelstraße
Otto-Buchwitz-Platz 2, 4, 6
Parsevalstraße
Pontestraße
Rauschwalder Straße
Röntgenstraße
Siebenbörner
Sonnenplan
Sonnenstraße
Spremberger Straße
Teichstraße
Ulmenhof
Zeppelinstraße

Straßenverzeichnis Bürgerbeteiligungsraum Innenstadt West

Am Hirschwinkel
An der Alten Ziegelei
Annengasse
Apothekergasse
Bäckerstraße
Bei der Peterskirche
Bergstraße 1
Birkenallee
Bogstraße
Breite Straße
Brüderstraße
Büttnerstraße
Demianiplatz 1–7
Elisabethstraße 1–25
Finstertorstraße
Fischmarkt
Fischmarktstraße
Fleischerstraße
Friedhofstraße 8a–c, 9, 9a
Gewerbering
Gottfried-Kiesow-Platz
Gottlieb-Daimler-Straße
Große Wallstraße
Grüner Graben 19–29
Hainwald
Handwerk
Heilige-Grab-Straße 76-86
Helle Gasse Ng
Hotherstraße
Hugo-Keller-Straße
Jakob-Böhme-Straße 2–8
Jüdenstraße
Karpfengrund
Kirchgasse
Kirchsteg 2
Kleine Wallstraße
Klingewalde
Klingewalder Höhe
Klosterplatz

Klosterstraße
Kränzelstraße
Krebsgasse
Krischelstraße
Langenstraße
Lunitz
Luthersteig
Marienaue
Marienauer Weg
Neißering
Neißstraße
Neugasse
Nikolaigraben
Nikolaistraße
Nikolaus-Otto-Straße
Nonnenstraße
Obermarkt
Obersteinweg
Peterstraße
Plattnerstraße
Platz des 17. Juni
Robert-Bosch-Str
Rosenstraße
Rothenburger Landstraße 1, 3, 5
Rothenburger Straße 2–26, 27
f–h, 28g, m, n, 28 VA–28VC,
29–57
Schanze
Schwarze Straße
Sporergasse
Steinstraße
Steinweg
Uferstraße 5, 31, 32, 33
Untermarkt
Verrätergasse
Weberstraße
Ziegeleiweg 10,16
Zur Tischbrücke

Straßenverzeichnis Bürgerbeteiligungsraum Klingewalde,
Nikolaivorstadt, Altstadt

Alexander-Bolze-Hof
Alte Nieskyer Straße
Am Feierabendheim
Am Jugendborn
Am Klinikum
Am Stadtgarten
Am Wiesengrund
An der Terrasse
Antonstraße
Friedhofstraße 7, 7a-c, 8
Gersdorfstraße
Girbigsdorfer Straße 8a, b, 9, a,
c, d, e, 12a, b, c, ca, cb, d, e, f,
g, h, 14–24, 26, 36
Girbigsdorfer Weg
Heilige-Grab-Straße 41, 42
Hussitenstraße
Lausitzer Straße

Minna-Herzlieb-Straße
Nieskyer Straße 9, 100, 100 A,
905-925
Nordring
Ostring
Peter-Liebig-Hof
Rothenburger Straße 25–27,
27a, 28
Schlesische Straße
Schöpstaler Weg
Scultetusstraße
Siedlung Königshufen
Stadtgrenze
Von-Rodewitz-Weg
Wendel-Roskopf-Straße
Windmühlenweg
Ziegeleiweg 3–41 (ungerade
HNR)

Straßenverzeichnis Bürgerbeteiligungsraum Königshufen

Alfred-Fehler-Straße
Am Birkenwäldchen
An den Birken
Arthur-Ullrich-Straße
Asternweg
Azaleenweg
Carolusstraße
Christian-Heuck-Straße
Chrysanthemenweg
Clara-Zetkin-Straße
Dahlienweg
Diesterwegstraße 3, 5
Eibenweg
Einsteinstraße
Elsternweg
Feuerbachstraße
Finkenweg
Friedrich-Ebert-Str
Friedrich-List-Str
Friedrich-Naumann-Str
Georg-Ledebour-Str
Girbigsdorfer Straße 75, 95
Gladiolenweg
Grenzweg 8–84 (gerade HNR)
Hans-Beimler-Straße
Hans-Nathan-Straße
Hegelstraße

Heinrich-Heine-Straße
Helmut-v-Gerlach-Str
Hilde-Coppi-Straße
Johanna-Dreyer-Straße 2–32
(gerade HNR)
Karl-Eichler-Straße
Käthe-Kollwitz-Straße
Kopernikusstraße
Maiglöckchenweg
Maxim-Gorki-Straße
Max-Planck-Straße
Narzissenweg
Nelkenweg
Paul-Taubadel-Straße
Reichenbacher Straße
Reichertstraße 55, 57, 59, 61,
63, 65
Rosa-Luxemburg-Straße
Schlaurother Straße 10, 12, 14
Schlaurother Weg
Stadtgraben
Stadtgrabensiedlung
Trotzendorfstraße
Tulpenweg
Veilchenweg
Wiesbadener Straße

Straßenverzeichnis Bürgerbeteiligungsraum Rauschwalde

Alexander-Horstmann-Straße
Am Schützenhaus
An der Jakobuskirche
Arndtstraße
August-Bebel-Platz
Biesnitzer Fußweg
Biesnitzer Straße 1–41a (unge-
rade HNR), 57–95 (ungerade
HNR), 2–40a (gerade HNR), 
56–94 (gerade HNR)
Büchtemannstraße
Carl-von-Ossietzky-Straße
C-Friedrich-Gauß-Straße
Daniel-Riech-Straße
Diesterwegstraße 2, 4 , 6, 8, 10,
12, 14
Eichendorffstraße
Erich-Mühsam-Straße

Ernst-Müller-Weg
Fichtestraße
Fischerstraße
Frauenburgstraße
Fröbelstraße
Gerhart-Hauptmann-Straße
Goethestraße
Gutenbergstraße
Heinzelstraße
Holteistraße
Im Bogen
Jauernicker Straße
Jeschkenstraße 
Johanna-Dreyer-Straße 1, 3,
5–17, 19, 21
Johann-Haß-Straße
Kamenzer Straße
Kunnerwitzer Straße

Straßenverzeichnis, Beteiligungsraum Südstadt
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Albert-Blau-Straße
Am Bahnhof Weinhübel
Am Sande
Am Wasserwerk
An den Neißewiesen
Anton-Saefkow-Straße
Auf dem Hausacker
Brechtstraße
Deutsch-Ossig-Ring
Erich-Oppenheimer-Straße
Erich-Weinert-Straße 
Etkar-Andre-Straße
Franz-Künzer-Straße
Friedrich-Engels-Straße
Fritz-Heckert-Straße
Gerda-Boenke-Straße
Grünstraße
Hugo-Eberle-Straße
In der Aue

Johannes-R.-Becher-Straße
Jonas-Cohn-Straße
Julius-Motteler-Straße
Karlstraße
Kastanienallee
Kirchstraße
Kleine Seidenberger Straße
Landheimstraße
Leschwitzer Straße
Luisenaue
Martin-Ephraim-Straße
Neusiedlerstraße
Paul-Linke-Straße
Posottendorfer Straße
Seidenberger Straße
Stauffenbergstraße
Wiesenstraße
Zittauer Straße 82–88 (g), 89–203
Zur Kernschmiede

Straßenverzeichnis Bürgerbeteiligungsraum Weinhübel

Lessingstraße
Lutherstraße
Martin-Opitz-Straße
Melanchthonstraße
Paul-Keller-Straße
Pestalozzistraße
Pomologische-Garten-Straße
Reichertstraße 2–82 (gerade
HNR), 1–53 (ungerade HNR)
Reuterstraße

Richard-Jecht-Straße
Sattigstraße
Sechsstädteplatz
Sonnenland
Walther-Rathenau-Straße 101,
102, 104
Wielandstraße
Zittauer Straße 1–81

Beteiligungsraum Klingewalde/Nikolaivorstadt/Historische Altstadt 

Beteiligungsraum Südstadt

Beteiligungsraum Innenstadt West

Beteiligungsraum Innenstadt Ost
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Beteiligungsraum Königshufen

Beteiligungsraum Weinhübel

Beteiligungsraum Rauschwalde

Beteiligungsraum Biesnitz

Beschluss-Nr.: STR/0415/19-24
Infrastrukturelle Aufwertung des Oder-Neiße-Radweges durch
den Neubau eines Rastplatzes am Radweg in Klingewalde und
die Befestigung des Radwegabschnittes zwischen Klingewalde
und Ludwigsdorf 
1.   Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister mit der Umset-

zung der Baumaßnahme „Radnetz Deutschland – Infrastruktu-
relle Aufwertung des Oder-Neiße-Radweges“ mit Gesamtkosten
in Höhe von 423.834,93 Euro.

2.   Der Stadtrat beschließt die einnahme- und ausgabeseitige
Mitteleinstellung in 2022 in Höhe von 407.504,93 Euro gemäß
Punkt 4 der Beschlussvorlage.

Beschluss-Nr.: STR/0418/19-24
Korrektur der Elternbeiträge Förderschulhort der Kindertages-
einrichtungen der Stadt Görlitz für das Haushaltsjahr 2022 
Der Stadtrat beschließt die 2. Satzung zur Änderung der Satzung
über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für
die Betreuung und Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtun-
gen und in Kindertagespflege und über die Betreuung von Kindern
in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Görlitz
(Elternbeitrags- und Betreuungssatzung Kita Görlitz) gemäß Anlage.
Die Anlage kann im Fachamt oder im Büro des Stadtrates eingese-
hen werden. 
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Beschluss-Nr.: STR/0422/19-24
Grundsatzbeschluss zur Erneuerung der Elisabethstraße im
1. Bauabschnitt (Platzmitte im westlichen Teil)
1.   Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister, die grundhafte

Erneuerung der Mittelfläche der Elisabethstraße im westlichen
Abschnitt vorzubereiten. Der Planungs-/ Baubeschluss zur Neu-
gestaltung / Sanierung ist so einzubringen, dass Planung und
Baudurchführung bis Ende 2024 realisiert werden können. Für
den Wochenmarkt ist im Einvernehmen mit der Betreibe-rin wäh-
rend der Bauzeit ein Ausweichstandort zu finden.

2.   Der Stadtrat beschließt die Mittelumsetzung/Mitteleinstellung
2021 und die Aufnahme der Maßnahme in den Finanzplan 2023
und 2024 gemäß Anlage 2, vorbehaltlich der Zustimmung der
Sächsischen Aufbaubank zur Übertragung nicht im Bewilli-
gungsjahr verbrauchter Kassen-mittel bzw. der Neubewilligung
entsprechender Finanzhilfen sowie zur Verlängerung des Durch-
führungszeitraums im Fördergebiet „Historische Altstadt-West“
bis 2024.

Beschluss-Nr.: STR/0423/19-24
Grundsatzbeschluss zur Durchführung des Projektes 
„BauLustOffensive“
Der Stadtrat beschließt die Projektdurchführung der Fördermaßnah-
me „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ mit dem Projekttitel
„BauLustOffensive“ unter dem Vorbehalt der Bewilligung durch den
Zuwendungsgeber gemäß Antrag der Stadt vom 28.02.2022.
Der Stadtrat beschließt die Mittelumsetzung und Mitteleinstellung
2022 sowie die Aufnahme der Maßnahme in den Planentwurf 2023/
2024 mit Finanzplanung 2025 gemäß Anlage 1.
Die Anlage kann im Fachamt oder im Büro des Stadtrates eingese-
hen werden. 

Beschluss-Nr.: STR/0426/19-24
Vertretung der Stadt Görlitz im Kuratorium der Evangelischen
Kulturstiftung Görlitz
Der Stadtrat entsendet Herrn Joachim Rudolph als Vertreter der
Stadt Görlitz in das Kuratorium der Evangelischen Kulturstiftung. Der
Beschluss Nr. STR/0849/09-14 vom 15.04.2014 wird aufgehoben.

Beschluss-Nr.: STR/0427/19-24
Öffentliche Petitionen von Herrn Hartmut Gottschling vom
27.04.2021 und 30.01.2022 und Herrn Matthias Lechner vom
20.01.2022: 
–    Feststellung von schweren Pflichtverletzungen des Stadtrates in

den Legislaturperioden 1998 bis heute …
–    Forderung nach Auszahlung der Schadenersatzleistung an

Herrn Hartmut Gottschling aus den Beschlüssen des Stadtrates
833-08 v. 14.11.2008 und 833a-08 vom 02.12.2008 im Zusam-
menhang des Verkaufs der Deponie Kunnersdorf.......

1.   Die Petitionen sind nach § 6 Abs. 4 Nr. 4.6 der Geschäftsordnung
des Petitionsausschusses nicht abhilfefähig, weil sie ein Verlan-
gen enthalten, welchem zwingende rechtliche oder tatsächliche
Gründe entgegenstehen.

2.   Der Oberbürgermeister wird gebeten, den Petenten die Ent-
scheidung gemäß § 7 der Geschäftsordnung des Petitionsaus-
schusses mitzuteilen. 

Beschluss-Nr.: STR/0428/19-24 
Neubildung des Technischen Ausschusses
1.   Ziffer 2 des Beschlusses STR/0307/19-24 vom 29.04.2021 wird

aufgehoben. 
2.   Der Stadtrat bestellt gemäß § 7 Abs. 3 der Hauptsatzung folgen-

de 12 Stadträte widerruflich als Mitglieder des Technischen Aus-
schusses sowie nach § 7 Abs. 2 der Hauptsatzung deren ersten
und zweiten Stellvertreter. 

Mitglied:                              1. Stellvertreter:            2. Stellvertreter: 
1.    Lutz Jankus                   Sebastian Wippel            Wolfgang Duschek 
2.    Dennis Kentsch              Peter Stahn                     Nico Ritter
3.    Detlef Lothar Renner      Nico Ritter                       Peter Stahn 
4.    Gerald Rosal                   Wolfgang Duschek          Norman Knauthe 

5.    Andreas Zimmermann    Dieter Gleisberg               Gerd Weise 
6.    Matthias Urban              Maik Gloge                       Dieter Gleisberg 
7.    Matthias Schöneich       Gerd Weise                       Maik Gloge 
8.    Stefan Bley                    Dr. Rolf Weidle                  Prof. Dr. Joachim Schulze 
9.    Wolfgang Freudenberg   Yvonne Reich                   Dr. Rolf Weidle 
10.  Karsten Günther-Töpert  Prof. Dr. Joachim Schulze Yvonne Reich 
11.  Mike Altmann                 Dr. Jana Krauß                 Danilo Kuscher 
12.  Mirko Schultze               Thorsten Ahrens               Jana Lübeck

Beschluss-Nr.:  STR/0429/19-24
Neubildung des Verwaltungsausschusses
1.   Ziffer 2 des Beschlusses STR/0230/19-24 vom 17.12.2020 wird

aufgehoben.
2.   Der Stadtrat bestellt gemäß § 7 Abs. 3 der Hauptsatzung folgen-

de 12 Stadträte widerruflich als Mitglieder des Verwaltungsaus-
schusses sowie nach § 7 Abs. 2 der Hauptsatzung deren ersten
und zweiten Stellvertreter.

Mitglied                                1. Stellvertreter               2. Stellvertreter 
1.    Lutz Jankus                    Alexander Lehmann         Detlef Lothar Renner 
2.    Sebastian Wippel            Wolfgang Duschek            Alexander Lehmann 
3.    Torsten Koschinka           Nico Ritter                         Gerald Rosal 
4.    Michael Alois Mochner    Detlef Lothar Renner        Wolfgang Duschek
5.    Dieter Gleisberg              Andreas Zimmermann      Mattias Urban 
6.    Cornelia Effenberger       Maik Gloge                       Andreas Zimmermann 
7.    Gerd Weise                     Matthias Urban                 Maik Gloge 
8.    Karsten Günther-Töpert  Prof. Dr. Joachim Schulze Mike Thomas 
9.    Dr. Rolf Weidle                Stefan Bley                       Prof. Dr. Joachim Schulze 
10.  Yvonne Reich                  Mike Thomas                   Stefan Bley 
11.  Dr. Jana Krauß                Mike Altmann                   Andreas Kolley 
12.  Jana Lübeck                   Thorsten Ahrens               Mirko Schulze 

Beschluss-Nr.:  STR/0430/19-24
Neubildung des Ausschusses Wirtschaft/Stadtentwicklung
1.   Der Stadtrat beschließt den Beschluss STR/0304/19-24 vom

29.04.2021 wie folgt zu ändern:
Der Stadtrat bestellt folgende fünf Stadträte widerruflich als Mitglie-
der des Ausschusses Wirtschaft/Stadtentwicklung sowie einen ers-
ten und zweiten Stellvertreter in gleicher Anzahl:

Mitglied:                        1. Stellvertreter                        2. Stellvertreter 
Lutz Jankus                    Wolfgang Duschek                     Michael Alois Mochner
Cornelia Effenberger       Dieter Gleisberg                         Matthias Schöneich 
Detlef Lothar Renner       Michael Alois Mochner               Wolfgang Duschek
Andreas Kolley                Dr. Jana Krauß                           Mike Altmann 
Prof. Joachim Schulze    Dr. Hans-Christian Gottschalk    Karsten Günther-Töpert

Stadtverwaltung Görlitz Görlitz,19.04.2022
Sachgebiet Steuer- und
Kassenverwaltung als Tel.:  03581 671347
Vollstreckungsbehörde
Untermarkt 6–8, 02826 Görlitz

Zwangsversteigerung von Immobilien

Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen auf Antrag der Stadt
Görlitz durch das Amtsgericht Görlitz u. a. folgende Grund -
stücke öffentlich versteigert werden:
Jochmannstraße 11 W 1 – W 15 
(Wohneigentum/unsaniertes Mehrfamilienhaus)
Rauschwalder Straße 13 W 14 
(2-Raum-Eigentumswohnung)

Interessenten können sich für Auskünfte an die Stadt Görlitz,
Frau Hennig, Tel.: 03581 671347, wenden.

Zur Beachtung! Wir bitten um vorherige telefonische Kontakt-
aufnahme zwecks Abstimmung eines Termins. 

















C
M
Y
K

2319. April 2022 | Nummer 4 Amtsblatt der Großen Kreisstadt Görlitz

Projektideen 2022

Bis 31. März 2022 konnten die Görlitzerin-
nen und Görlitzer Projektideen für die ein-
zelnen Beteiligungsräume einreichen. Ins-
gesamt 99 Projektideen sind bei der Koordi-
nierungsstelle Bürgerbeteiligung eingegan-
gen. 

Neben Projekten aus den Vorjahren, die bis-
lang noch nicht vollständig umgesetzt wer-
den konnten, sind auch zahlreiche neue Ide-
en eingereicht worden. Die Vielfalt der Vor-

schläge ist groß – von neuen Bänken über
Grünflächengestaltung bis hin zu Stadtteil-
festen. 

Aktuell prüfen die zuständigen Fachämter in
der Stadtverwaltung Görlitz, ob die einge-
reichten Ideen im Sinne der Bürgerbeteili-
gung machbar sind. Anschließend daran
entscheiden die Bürgerräte, welche Projek-
te mit dem Stadtteilbudget von 1 Euro pro
Einwohner umgesetzt werden sollen.

Unter www.goerlitz.de/buergerbeteiligung

finden Sie stets den aktuellen Stand der
Projekte. 

Kontakt: 
Clara Bude
Koordinierungsstelle 
Bürgerschaftliche Beteiligung 
Untermarkt 6–8
02826 Görlitz
Tel.: 03581 672000 
buergerbeteiligung@goerlitz.de
www.goerlitz.de/buergerbeteiligung
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Frisch erschienen:
Das neue Görlitzer Magazin 

Das Görlitzer Magazin Nr. 33 liegt druck-
frisch bei den Görlitzer Sammlungen vor
und kann an den Kassen der Museumshäu-
ser Kaisertrutz und Barockhaus zum Preis
von 14,00 Euro käuflich erworben werden.
Das Heft mit 128 farbig bebilderten Seiten
ist im Verlag Gunter Oettel, Görlitz–Zittau,
erschienen und wurde in den Graphischen
Werkstätten Zittau GmbH gedruckt. Es ent-
hält neun Beiträge verschiedener Autoren
zur Geschichte und Gegenwart der Stadt
Görlitz und ihrer Umgebung, den Arbeitsbe-
richt der Oberlausitzischen Bibliothek, die
Neuerwerbungen der Görlitzer Sammlun-
gen im Jahr 2020 sowie einen Nachruf. 

Am 11. Dezember 1071 stellte König Hein-
rich IV. (1050 – 1106) in seiner Pfalz in Goslar
eine Urkunde über Görlitz aus, das damals
noch ein Dorf war. Nach jetzigem Stand der
Forschung ist das die erste schriftliche und
zugleich erste urkundliche Erwähnung von
Görlitz. Neue Erkenntnisse über frühere Er-
wähnungen sind im Fall von Görlitz kaum
mehr zu erwarten. Die dafür relevanten
schriftlichen Überlieferungen bis in die zwei-
te Hälfte des 11. Jahrhunderts liegen prak-
tisch vollständig gedruckt vor. Im Fall von
Görlitz gibt es auch keine früheren umstrit-
tenen Belegstellen. Eckhart Leisering, Refe-
rent im Sächsischen Staatsarchiv, Haupt-
staatsarchiv Dresden, hat den Wortlaut und
die Bestandteile der Görlitzer Beurkundung
von 1071 analysiert.

Im Bestand der Görlitzer Sammlungen ha-
ben sich drei spätmittelalterliche Flügelreta-
bel vollständig oder nur deren Schreine, also
das zentrale Retabelfach ohne die dazuge-
hörigen Flügel, erhalten. Dabei handelt es
sich um ein Retabel aus der Görlitzer Frau-
enkirche (Inv.-Nr. 36-1955), um ein Retabel
aus der Dorfkirche von Gersdorf am
Queis/Gierałtów (Inv.-Nr. 142-1961) und um
eines mit unbekannter Provenienz (Inv.-Nr.
143-1961). Gerald Grajcarek hat die Retabel
gefügekundlich untersucht und ausgewer-
tet. D.h., er hat sich mit der historischen
Bauforschung beschäftigt und die Konstruk-
tion und das Holz betrachtet sowie dendro-
chronologische Messungen durchgeführt.

In Teil 2 der mittelalterlichen Baugeschichte
der Görlitzer Nikolaikirche hat Kai Wenzel zu
den Bauarbeiten in der Zeit von 1515 bis
1520 recherchiert und findet Zeugnisse der
verschiedenen Steinmetze, die ab 1515 am
Bau der Nikolaikirche mitwirkten. Besonde-
re Aufmerksamkeit widmet Kai Wenzel dem
aufwändig gestalteten Südportal, einem der
bedeutendsten Kunstwerke der Spätgotik in
Görlitz. 

In einem zweiten Beitrag präsentiert Kai
Wenzel Zeichnungen des aus Zittau stam-
menden Carl Pescheck (1803–1847) im Gra-
phischen Kabinett des Kulturhistorischen

Museums Görlitz. Pescheck gehört zur
zweiten Künstlergeneration der Dresdener
Romantik und war mit berühmten Malern je-
ner Zeit bekannt, erlangte aber nie eine ver-
gleichbare Popularität. Die Restaurierung
des Bestands an Zeichnungen im Jahr 2020
mit Unterstützung durch die Sächsische
Landesstelle für Museumswesen bot den
Anlass für diese Betrachtung. 

Die einst umfangreichen naturkundlichen
Sammlungen der Oberlausitzischen Gesell-
schaft der Wissenschaften (OLGdW) sind
heute nur noch bruchstückhaft überliefert.
Das ornithologische Kabinett zählt zu den
Kollektionen, die leider vollständig verloren
gegangen sind. Steffen Menzel hat mit Hilfe
erhaltener Gesellschaftsakten den einstigen
Bestand rekonstruiert. Zugleich informiert er
zur Entstehung der Sammlung und nennt je-
ne Gesellschaftsmitglieder, die sich Ver-
dienste um die Kollektion erworben hatten.
Görlitz hat eine lang zurückreichende Bau-
geschichte und ist besonders für seine his-
torische Altstadt und seine Hallenhäuser
bekannt, die bereits des Öfteren wissen-
schaftlich untersucht wurden. Im Gegensatz
dazu stehen die Bauten und Projekte des
20. Jahrhunderts, denen bisher weniger
Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Der vor-
liegende Artikel von Lars Laurenz beschäf-
tigt sich anhand eines Projektes mit der Gör-
litzer Stadtentwicklung in den 1920er-Jah-
ren, das durchdurch seinen Umfang und
seine Ausarbeitung besonders heraussticht:
die „Stadterweiterung Süd-West“ des Gör-
litzer Stadtbaurates Heinrich Küster. Die
Pläne zur Stadterweiterung bzw. eine Visua-
lisierung des Planungskonzepts wurden im
Jahr 2009 von den Kuratoren des Museums
auf dem Dachboden des Barockhauses
Neißstraße 30 in Görlitz wiederentdeckt,
doch erst das von Küster angefertigte, um-
fangreiche Schriftgut gibt einen Einblick in

die im Projekt verwirklichten Ideen und Kon-
zepte. 
Einen Krug, der auf der einen Seite einen
rothaarigen Mann mit Bürstenfrisur und ei-
nem riesigen Schlüssel, vermutlich Petrus,
und auf der anderen Seite eine berittene
langhaarige Figur mit einem angedeuteten
Heiligenschein, vermutlich eine Darstellung
des heiligen Martin von Tours, zeigt, sowie
eine Kachel mit Christus-Kopf aus der Sei-
denberger Fayence-Manufaktur (1923–
1925) hat Robert B. Heimann unter die Lupe
genommen. Anand dieser Beispiele erklärt
er Glasurfehler und gibt Einblick in die Ge-
schichte und Technologie der Fayence-Her-
stellung.

Jasper v. Richthofen berichtet über ein For-
schungsprojekt zur eigenen Sammlungsge-
schichte, das von Juli 2016 bis Juli 2017 mit
Förderung durch die Deutsche Stiftung Kul-
turgutverluste und die Sächsische Landes-
stelle für Museumswesen durchgeführt wur-
de. Ziel war die Identifizierung von Samm-
lungsbeständen, die während der Zeit des
Nationalsozialismus zwischen 1933 und
1945 aus privaten Sammlungen von durch
das Regime verfolgten Kunstsammlern ge-
raubt und den Beständen der einstigen
Städtischen Kunstsammlungen einverleibt
wurden. Im Ergebnis konnten 150 Objekte
als so genannte NS-Raubkunst identifiziert
werden. In Folge begann die Suche nach
den rechtmäßigen Eigentümern, u. a. den
Nachfahren von Wilhelm Perlhöfter. Was
dann passierte und welche Rolle die Sächsi-
sche Zeitung dabei spielte, erfahren Sie in
dem Beitrag. 

Jan Bergmann-Ahlswede hat die Sonder-
und Wanderausstellung „Abenteuer Neiße –
Geschichten am Fluss“, die 2019 und 2020
im Rahmen des INTERREG-Programms
„Abenteuer Neiße – touristische Bewirt-
schaftung der deutsch-polnischen Grenzre-
gion – 5. Etappe“ stattfand, kuratiert. Sein
Artikel lässt das Projekt nochmals Revue
passieren und umreißt die reiche Kulturge-
schichte der Lausitzer Neiße. 

Steffen Menzel legt Rechenschaft über die
Arbeit der Oberlausitzischen Bibliothek der
Wissenschaften im Jahr 2020 ab, Ines Haa-
ser und Kai Wenzel stellen einige der
Sammlungstücke aus den 500 Neuerwer-
bungen des Jahres vor.

Den Abschluss des Heftes bildet ein Nach-
ruf auf Dr. Ernst Kretzschmar (1933–2020),
der sich mit Publikationen und Ausstellun-
gen, aber vor allem mit seiner unermüdli-
chen Vortragstätigkeit im Kulturhistorischen
Museum, bei Vereinen und in der Volks-
hochschule Görlitz einen Namen als Histori-
ker und besonderer Kenner der Geschichte
der preußischen Zeit erworben hat.

Titelbild des neuen Görlitzer Magazins
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Die Stadthalle Görlitz und ihre
zukünftige Nutzung – Einladung
zu Führungen in die Stadthalle

Die Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH
lädt zu Führungen in die Stadthalle Görlitz
ein. Die Führungen werden von den Verant-
wortlichen der zukünftigen Betreibergesell-
schaft Herrn Henning Wossidlo (Projektlei-
tung) und Herrn Benedikt M. Hummel (Ge-
schäftsführung) durchgeführt. 
Die Sanierung der Stadthalle Görlitz ist ein
Projekt der Stadtverwaltung Görlitz. Die Be-
treiberperspektive im Sanierungsprozess
sowie die Erstellung des Betriebskonzeptes
wird durch die Görlitzer Kulturservicegesell-
schaft mbH geleistet und ist Fokus der Füh-
rungsinhalte. 
Die Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH
(GKSG) ist eine 100-prozentige Tochterge-
sellschaft der Stadt Görlitz. Der Freistaat
Sachsen und die Bundesbeauftragte für
Kultur und Medien haben Fördermittel in
Höhe von jeweils 18 Millionen Euro für das
Sanierungsprojekt vorgesehen. Die Stadt
Görlitz plant Eigenmittel in Höhe von 4 Mil-
lionen Euro ein.

Termine jeweils 16 Uhr
Donnerstag, 28. April 2022
Freitag, 29. April 2022

Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen be-
grenzt. Die Führung dauert ca. 60 Minuten
und ist kostenfrei.

Foto: Görlitzer Kulturservicegesellschaft
mbH (GKSG)

Durch die länger werdenden Tageslichtpha-
sen kann die Hallenhausaustellung „Kauf-
mannspaläste an der Via Regia“ in der Brü-
derstraße 9 wieder seine Pforten öffnen. Der
Saisonstart ist am 9. April 2022. Gleichzeitig
wird an diesem Tag das Hallenhaus zum
Veranstaltungsort für das Schlesische
Nachtlesen von 17 bis 22 Uhr. Im Barock-
saal werden Magdalena Lambertz (Kunst-
historikerin und Übersetzerin) und Dr. Mi-
chael Wieler (Bürgermeister) Gedichte aus
„Der Augenblick. Chwila“ vortragen. Das
Hallenhaus in der Brüderstraße 9 ist unsa-
niert und lässt die Besucherinnen und Besu-
cher in die Entstehungsgeschichte eintau-
chen. Neben dem Hauptausstellungsstück,
dem Gebäude selbst, sind herausragende
Fotoinstallationen von Ulrich Schwarz zu
sehen. Gezeigt werden eine Auswahl exem-
plarischer Gebäude an der via Regia in Po-
len mit den Stationen Liebenthal, Greiffen-
berg, Schweidnitz, Krakau und Jaroslau. Die
Gebäudekubatur der Brüderstraße 9 wird in
einem hochpräzisen 3-D-Druck gezeigt. In
drei Querschnitten durch das Gebäude wird
somit die Anatomie des Hauses sichtbar
und verständlich. 
Darüber hinaus sehen Besucherinnen und
Besucher in einem Animationsfilm die Ent-
wicklung der Görlitzer Hallenhäuser in
LEGO-Bauweise. Das Gebäude Brüderstra-
ße 9 ist nicht nur Ausstellungsort, sondern
dient auch zu Forschungszwecken. Der
Görlitzer Ratsarchivar Siegfried Hoche
forscht seit einigen Jahren an den Chronolo-
gien der Eigentümer von ausgewählten Gör-
litzer Hallenhäusern. Dabei stellte er fest,
dass sowohl für dieses Hallenhaus, als auch

für die meisten anderen Görlitzer Hallenhäu-
ser nicht nur die Namen der Besitzer ermit-
telbar sind. Es ist erstaunlicherweise mög-
lich, durch die nahezu vollständig vorhande-
nen Hausdokumente, wie Geschossbücher
und Steuerunterlagen, umfangreiche Er-
kenntnisse darüber zu erlangen, wie die im
Haus lebenden Personen durch ihre Tätig-
keiten und sich wandelnden Lebens- und
Arbeitsbedürfnisse den fortwährenden Um-
bau der Häuser beeinflusst und die Funktio-
nalität der Gebäude geprägt haben. Das
Gebäude gibt einen Blick in vergangene Zei-
ten frei. Gut erhalten sind typische Wandge-
staltungen und Einbauten aus DDR Zeiten. 
Restauratorische Befunduntersuchungen
wurden im Jahr 2019 an Decke, Wänden
und Fußbodenaufbau im ehemaligen Saal
des 1. Obergeschosses von Frau Sabrina
Gabriel durchgeführt. Frau Gabriel war zu
diesem Zeitpunkt Studentin der Fachhoch-
schule Erfurt und hat im Rahmen ihrer Mas-
terarbeit Bestand- und Zustandsuntersu-
chungen vorgenommen. Gewonnen wurden
Einblicke in das Innere der Konstruktion und
das historische Dekorationsprogramm. 

Zu sehen ist diese Tageslichtausstellung
bis zum 9. Oktober 2022. 

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr
Montag geschlossen

Eintritt wird nicht erhoben. 
Die Stadt Görlitz lädt ihre Bürgerschaft so-
wie Besucherinnen und Besucher wieder
recht herzlich zu einem Rundgang ein.

Wiedereröffnung Ausstellung „Kaufmannspaläste an der Via Regia“ 

Information 
des Städtischen Friedhofes

Auch im Jahr 2022, dem 175. Jubiläum des
Friedhofs, ist wieder ein vielfältiges Pro-
gramm vorgesehen. Neben dem Besuch
der Engel, des Jüdisches Friedhofs und der
Freimaurergräben wird auch die Vielfalt der
Grabarten vorgestellt. In verschiedenen Ver-
anstaltungen können die Besucher viele In-
formationen rund um den Friedhof erhalten. 

Die erste Veranstaltung steht unter dem
Thema „Efeublatt & Zaubernuss“ und wid-
met sich der Botanik. Friedhofsmeister
Gunther Weinert wird bei einem Rundgang
am Sonntag, dem 24. April 2022 um 14:00
Uhr die vielfältige Pflanzenwelt des Friedho-
fes vorstellen. Treffpunkt ist die Friedhofs-
straße, Eingang Alter/Neuer Friedhof. Der
Eintritt kostet 5 Euro. 

Spätestens eine Woche nach Ostern soll
das Faltblatt mit den Veranstaltungen für
2022 erhältlich sein.

Standsicherheitskontrollen

Ab Montag, den 2. Mai 2022 werden im
Friedhofsgelände Kontrollen zur Standsi-
cherheit von Grabmalen durchgeführt.

Lose Grabmale auf Friedhöfen sind eine un-
kalkulierbare Gefahr für Besucher und dort
tätige Personen. Zur Standsicherheit von
Grabmalanlagen muss jährlich einmal die
Kontrolle aller aufgestellten Grabmale sei-
tens der Friedhofsverwaltung erfolgen.
Nicht standsichere Grabmale werden mit ei-
nem Aufkleber versehen, der auf Unfallge-
fahr und notwendige Neuaufstellung hin-
weist. Bei Gefahr im Verzug müssen die
Grabmale fachgerecht umgelegt werden.

Grabstelleninhaber bzw. Nutzungsberech-
tigte sind gemäß § 32 (1) bis (3) Friedhofs-
satzung der Stadt Görlitz verpflichtet, selbst
Kontrollen durchzuführen und Mängel vom
Fachmann unverzüglich beseitigen zu las-
sen. Andernfalls muss die Friedhofsverwal-
tung, gegebenenfalls auf Kosten der Verant-
wortlichen, Sicherungsmaßnahmen durch-
führen.
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CYRKUS lädt ins neue Büro in
Zgorzelec ein 

Der deutsch-polnische CYRKUS des Kultur-
Brücken Görlitz e.V. lädt ab dem 22. März
in sein neues Büro in der Warszawska-Stra-
ße 1 in Zgorzelec ein. Hier können sich künf-
tig die Bewohnerinnen und Bewohner der
Stadt über alle CYRKUS-Projekte für Kinder
und Jugendliche, Schulungen und andere
Aktivitäten rund um Zirkuspädagogik, infor-
mieren. 
Ziel des Vereins ist seit dessen mittlerweile
15-jährigem Bestehen, dass sich die Be-
wohnerinnen und Bewohner von Görlitz und
Zgorzelec im Herzen Europas regelmäßig
begegnen und kennenlernen können. Einen
großen Schritt hin zur weiteren Intensivie-
rung der Aktivitäten auf polnischer Seite der
Neiße und zum erleichterten Zugang zu den
CYRKUS-Angeboten für die Zgorzelecer
Bürgerinnen und Bürger stellt die neue Kon-
taktstelle auf der Warszawska-Straße dar. 
Kontaktperson für die Zgorzelecer CYR-
KUS-Büro ist Anna Hernik. Das Büro ist
dreimal pro Woche geöffnet: montags von
15:30 bis 17:30 Uhr sowie dienstags und
mittwochs von 10:00 bis 13:30 Uhr. Die Er-
öffnung des Büros wird vom Deutsch-Polni-
schen Jugendwerk durch die Förderung
Leuchttürme des DPJW ermöglicht.

Mehr Unterstützung
für die deutsch-polnische
CYRKUS-Arbeit 

Die Kulturstiftung des Freistaates Sachsens
honoriert die Arbeit des KulturBrücken Gör-
litz e.V. mit einer dreijährigen Konzeptförde-
rung. Seit 15 Jahren bereits widmet sich der
KulturBrücken Görlitz e.V. der internationa-
len, grenzüberschreitenden CYRKUS-Pä-
dagogik in der Europastadt Görlitz-Zgorze-
lec. Nun wurde die Arbeit des gemeinnützi-
gen soziokulturellen Vereines und anerkann-
tem Träger der freien Jugendhilfe mit einer
Konzeptförderung durch die Kulturstiftung
des Freistaates Sachsen honoriert. 
„Wir freuen uns sehr über diese Förderung,
Begleitung und dreijährige finanzielle (Teil-)
Sicherheit und fühlen uns geehrt, gemein-
sam mit den 9 anderen Projekten aus gan-
zen Sachsen dieses Qualitätssiegel verlie-
hen bekommen zu haben“ – betont der Vor-
stand des KulturBrücken Görlitz e.V. 
Mittels dieser Auszeichnung möchte sich
der Verein weiter strukturell, personell und
inhaltlich stabilisieren und professionalisie-
ren. Momentan sind die Aktivitäten der Or-
ganisation auf das gesamte Stadtgebiet
Görlitz und Zgorzelec verteilt. Ziel der Ver-
einsarbeit innerhalb der Konzeptförderung
sind vor allem der Aufbau eines eigenen Ver-
anstaltungsorts und die Verstetigung der
personellen Strukturen.

Kann ich mein Kind allein zur Schule laufen
lassen? Wie sieht ein sicherer Schulweg
aus? Ab wann kann mein Kind Bus und
Bahn selbstständig nutzen? Die Referentin-
nen Nicole Blana, Mitarbeiterin im Studien-
gang Kindheitspädagogik an der Hochschu-
le Zittau/Görlitz, und Patricia Ansorge, Elch-
stark-Projektkoordinatorin im Familienbüro
Görlitz, möchten dazu mit Müttern und Vä-
tern ins Gespräch kommen und Informatio-
nen geben, wie sich selbständiges Handeln
von Kindern im Übergang vom Kindergarten
zur Grundschule ausdrückt. Außerdem be-
kommen Eltern Anregungen, wie sie Kinder
in diesem Prozess unterstützen können und
selbst lernen, ihre Kinder Stück für Stück
loszulassen.
Alle Eltern, Erziehende und Interessierte
sind herzlich zu dieser Veranstaltung in die
Stadtbibliothek Görlitz eingeladen. Es be-
steht die Möglichkeit der Kinderbetreuung
während der Veranstaltung durch Mitarbei-
terinnen des Mehrgenerationenhauses Gör-
litz. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Bitte beachten Sie tagesaktuellen Hygiene-
und Zugangsregelungen der Stadtbiblio-
thek. 

Nähere Informationen, weitere Termine und
Themen erhalten Sie im Familienbüro, der
Servicestelle der Görlitzer Elternwerkstatt: 

Vom Alleinmachen und Loslassen – 
Wenn Vor- und Grundschulkinder selbstständig werden                  

Lokales Bündnis Görlitz für Familie
Familienbüro Görlitz
Demianiplatz 7, 02826 Görlitz
Telefon 03581 8787333 
E-Mail: post@goerlitz-fuer-familie.de
www.goerlitz-fuer-familie.de

Kurzüberblick
Görlitzer Elternwerkstatt zum Thema: Vom
Alleinmachen und Loslassen – Wenn Vor-
und Grundschulkinder selbstständig werden

Termin: Montag, 11. April 2022, 16:30 Uhr
Veranstalter: Lokales Bündnis „Görlitz für
Familie“ 
Ort: Stadtbibliothek Görlitz 
Referentinnen: Nicole Blana (Mitarbeiterin
im Studiengang Kindheitspädagogik an der
Hochschule Zittau/Görlitz) und Patricia
Ansorge (Elchstark-Projektkoordinatorin im
Familienbüro Görlitz)

Hochsensibilität ist ein oft nicht erkanntes
und dadurch missachtetes Wesensmerkmal
bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen.
Dass Hochsensibilität als Ressource für den
Betroffenen entdeckt werden kann, warum
hochsensible Kinder im Alltag Anpassungs-
schwierigkeiten haben und was im Umgang
mit diesen Kindern im Alltag wichtig ist, da-
zu haben die Dozenten viele Informationen
zu einem interessanten Vortrag zusammen-
gefügt und sich auf die Fragen der Zuhörer
vorbereitet. Dieser Vortrag beinhaltet insbe-
sondere Informationen, die bereits in der
Veranstaltung im vergangenen Jahr vermit-

Hochsensible Kinder (Teil 1) – 
Begabungen erkennen und Schwierigkeiten meistern

telt wurden. Eine weiterführende Veranstal-
tung gibt es am 15.06.2022.
Nähere Informationen, weitere Termine und
Themen erhalten Sie im Familienbüro, der
Servicestelle der Görlitzer Elternwerkstatt. 

Lokales Bündnis „Görlitz für Familie“
Familienbüro Görlitz
Demianiplatz 7, 02826 Görlitz
Telefon 03581 8787333 
post@goerlitz-fuer-familie.de
www.goerlitz-fuer-familie.de
Kurzüberblick
Görlitzer Elternwerkstatt
Thema: Hochsensible Kinder (1) – Bega-
bungen erkennen und Schwierigkeiten
meistern

Termin: Mittwoch, 18. Mai 2022, 18:30 Uhr
Veranstalter: Lokales Bündnis „Görlitz für
Familie“ 
Ort: Senckenberg Museum für Naturkunde,
Am Museum 1, Görlitz 
Referentinnen:
Miriam Mäthger-Viertel und Corina Wowros 

www.goerlitz.de
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Bitte beachten Sie die verkehrsrechtli-
che Anordnung zur Freilassung der be-
nötigten Flächen auf der Fahrbahn zur
Grundreinigung für die Kehrmaschine.
Am jeweiligen Kehrtag gilt auf den ge-
nannten Straßen in der Zeit von 7:00 bis
13:00 Uhr Halteverbot. Entsprechende
Hinweisschilder werden rechtzeitig vor
dem Kehrtermin aufgestellt.

Achtung! Aufgrund der Witterung kann
es in den Wintermonaten zu Ausfällen
und Verschiebungen kommen.
Änderungen sind kurzfristig möglich.
Bitte beachten Sie die Beschilderung
auf den Straßen. Im Anschluss an die
Straßenreinigung erfolgt noch die Reini-
gung der Straßeneinläufe. Diese dürfen
nicht zugestellt werden. 

Straßenreinigung

n   Montag
Reinigungsklasse 1: Berliner Straße (zwi-
schen Postplatz und Schulstraße), Marien-
platz, Salomonstraße (zwischen Hospital-
straße und Nr. 41), Postplatz (Westseite, um
Schmuckplatz), An der Frauenkirche (außer
Straße zwischen Demianiplatz und Post-
platz)
Reinigungsklasse 5: Steinstraße, Struve-
straße, Postplatz (Ostseite, um und vor
Post)

n   Mittwoch
Reinigungsklasse 1: Berliner Straße (zwi-
schen Postplatz und Schulstraße), Marien-
platz, Salomonstraße (zwischen Hospitalstra-
ße und Nr. 41), Postplatz (Westseite, um
Schmuckplatz), An der Frauenkirche (außer
Straße zwischen Demianiplatz und Postplatz)
Reinigungsklasse 5: Salomonstraße (zwi-
schen Nr. 41 und Dresdener Straße), An der
Frauenkirche (Straße zwischen Demiani-
platz und Postplatz)

n   Donnerstag
Reinigungsklasse 5: 
Untermarkt, Bei der Peterskirche, Gottfried-
Kiesow-Platz, Brüderstraße

n   Freitag
Reinigungsklasse 1: 
Berliner Straße (zwischen Postplatz und
Schulstraße), Marienplatz, Salomonstraße
(zwischen Hospitalstraße und Nr. 41), Post-
platz (Westseite, um Schmuckplatz), An der
Frauenkirche (außer Straße zwischen De-
mianiplatz und Postplatz)

Reinigungsklasse 5:
Annengasse, Bahnhofsvorplatz (Fußgän-
gerbereich), Berliner Straße (zwischen
Schulstraße und Bahnhofstraße, einschließ-
lich 2 Hochflächen), Neißstraße, Peterstraße

n   Dienstag, 19.04.2022
An der Weißen Mauer, Gartenstraße (rechts
von James-von-Moltke-Straße bis Konsul-

Tierärztlicher Notdienst

An Wochenenden und außerhalb re-
gulärer Sprechstunden ist eine Kon-
sultation nur nach vorheriger telefo-
nischer Anmeldung möglich.

n   19.04. bis 22.04.2022

•    DVM R. Wießner, Görlitz, 

     Rauschwalder Straße 65

     Telefon: 03581 314155

n   22.04. bis 29.04.2022

•    Dr. H. Thomas, Görlitz, 

     Promenadenstraße 45

     Telefon: 03581 405229 oder 

     0160 6366818

•    TA M. Wagner für TA-Praxen Besecke

bzw. Bauz, Telefon: 0157 59358748

n   29.04. bis 06.05.2022

•    Dr. I. Papadopulos, Görlitz, Rauschwal-

der Straße 34, Telefon: 03581 316223

oder 0171 3252916

•    DVM R. Wießner, Görlitz, Rauschwalder

Straße 65, Telefon: 03581 314155

n   06.05. bis 13.05.2022

•    TA-Praxis Dr. Chr. + N. Veit, 

     Schönau-Berzdorf, Hauptstraße 5

     Telefon: 035874 498761 

     oder 01723764453

•    TA M. Barth, Görlitz, Zittauer Straße 121

     Telefon: 03581 851011 oder 

     0172 3518288

n   13.05. bis 20.05.2022

•    Dr. I. Papadopulos, Görlitz, 

     Rauschwalder Straße 34

     Telefon: 03581 316223 oder 

     0171 3252916

•    TA T. Bauz, Vierkirchen-Tetta, 

     Dorfstraße 21b

     Telefon: 015771570394

Sprechzeiten der
Schiedsstellen
der Stadt Görlitz

Das Verfahren vor den Schiedsstellen dient

dem Ziel, bürgerliche Rechtsstreitigkeiten

(z.B. vermögensrechtliche Ansprüche,

Nachbarrechts- und Mietstreitigkeiten, He-

rausgabeansprüche, Verletzung der persön-

lichen Ehre) durch eine Einigung der Partei-

en beizulegen. 

Weiterhin sind Schiedsstellen für die Durch-

führung von Sühneverfahren zuständig (z.B.

bei Hausfriedensbruch, Beleidigung, Bedro-

hung, Sachbeschädigung, Verletzung des

Briefgeheimnisses) sowie für sogenannte

„gemischte Streitigkeiten“.

Bezirk 3:
Innenstadt/Südstadt
Hugo-Keller-Straße 14, 02826 Görlitz

Jägerkaserne, Zimmer 171

Friedensrichter: Herr Carsten Liebig

Sprechtage: 25.04., 23.05., 13.06.2022

jeweils 17:00 bis 18:00 Uhr

Telefon: 03581 671711 während der

Sprechzeit

Bezirk 5:
Königshufen/Klingewalde/Historische
Altstadt/Nikolaivorstadt
Ludwigsdorf/Ober-Neundorf
Alexander-Bolze-Hof 25, 02828 Görlitz

Friedensrichter: Herr Thomas Andreß

Sprechtage: 20.04., 04.05., 08.06.2022

jeweils 17:00 bis 18:00 Uhr

Telefon: 03581 318080 während der

Sprechzeit

Bezirk 8:
Weinhübel/Rauschwalde/Biesnitz/ 
Hagenwerder/Tauchritz/Schlauroth/
Kunnerwitz/Klein Neundorf
Leschwitzer Straße 21, 02827 Görlitz

Friedensrichter: Herr Jens-Rüdiger Schubert

Sprechtage: 19.05., 23.06.2022

jeweils 18:00 bis 19:00 Uhr

Telefon: 0173 2864942 während der

Sprechzeit

Bitte beachten Sie die gültigen Hygiene -

regeln!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch

an Frau Prasse, 03581-671580 oder per

E-Mail unter m.prasse@goerlitz.de

Sprechzeiten
für den Ombudsmann 

Herr Dr. Bertram hat immer Montag von
15:00 bis 17:00 auf dem Mühlweg 3, beim
Malteser Hilfsdienst, nach Terminvergabe
Sprechzeit. Die Terminvergabe erfolgt tele-
fonisch unter 03581 48000 in der Zeit von
07:00 bis 16:00 Uhr.
Bitte halten Sie sich an die entsprechen-
den Corona-Auflagen.












